
Zauneggerstraße 8, 4710 Grieskirchen
Tel.: 07248/647 48, Fax: 07248/647 48-30

e-mail: office@stb-fuchshuber.at
www.stb-fuchshuber.at

1

Klienten-Info Online im Textformat
Ausgabe 02/2005

Inhaltsverzeichnis
• Ausweitung von Reverse-Charge/Maßnahmen zur Verhinderung von Steuerausfällen

• Nikotin- und Alkoholkonsum in öffentlichen Räumen und am Arbeitsplatz

• Erhöhung der Stundungs- und Aussetzungszinsen

• Bausparen und Zukunftsvorsorge 2005

Ausweitung von Reverse-Charge/Maßnahmen zur Verhinderung von
Steuerausfällen

Österreich wurde von der EU ermächtigt für den Übergang der Umsatzsteuerschuld vom leistenden
auf den leistungsempfangenden Unternehmer abweichende Regelungen zu treffen. Da die diesbe-
zügliche Entscheidung im Amtsblatt der EU am 12. November 2004 veröffentlicht worden ist, traten
die in § 28 Abs 23 Z 4 UStG angeführten Bestimmungen am 1. Jänner 2005 in Kraft. (Information
BMF v. 22.11.2004).

:: Das Kernstück dieser Neuregelung ab 1. Jänner 2005 betrifft § 19 Abs. 1 lit. b UStG , wodurch es
zur Ausweitung des Überganges der Steuerschuld bei Sicherungsübereignung , bei Übergang des
Eigentums unter Eigentumsvorbehalt sowie bei Zwangsversteigerung von Grundstücken kommt.
Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer.

:: Folgende Nebenbestimmungen treten gleichzeitig in Kraft:

• Der Leistungserbringer hat in der Rechnung die UID- Nummer des Leistungsempfängers an-
zugeben und auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinzuweisen (§ 11 Abs.
1a).

• Der Leistungsempfänger kann jene Steuer als Vorsteuer abziehen, die er auf Grund dieses
Geschäftes schuldet (§ 12 Abs. 1 Z 3)

• Der Aufzeichnungspflicht ist genügt, wenn die entsprechenden Bemessungsgrundlagen auf-
gezeichnet werden (§ 18 Abs. 2 Z 4)
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• Die Steuerschuld des Leistungsempfängers entsteht für vereinbarte, im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung noch nicht vereinnahmte Entgelte, mit Ablauf des Kalendermonats, in dem
die Leistung/Lieferung ausgeführt worden ist. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich um einen Mo-
nat, wenn die Rechnungsausstellung erst nach Ablauf des Monats erfolgt, in dem die Leis-
tung/Lieferung erbracht worden ist. (§ 19 Abs. 2 Z1 lit. b und RZ 2602j UStR 2000)

• Der regulären USt-Schuld des Leistungsempfängers sind die auf Grund dieses Geschäftes
geschuldeten USt-Beträge hinzuzurechnen (§ 20 Abs. 1 2. Satz).

:: Risiko des Leistungsempfängers im allgemeinen

Auf dieses Risiko wurde schon in der Klienten-Info Mai 2004 aufmerksam gemacht, welches infolge
Abschaffung der VO Nr. 800/1974 für den gegenständlichen Bereich bereits seit 1. Jänner 2004 be-
steht. Seither unterliegen nämlich alle sonstigen Leistungen sowie Werklieferungen eines auslän-
dischen an einen inländischen Unternehmer dem "Reverse-Charge-System". Änderung der UStR
2000 in RZ 1855a, 1856a sowie 3505. Der Leistungsempfänger wird gem. § 27 Abs. 4 zum Steuer-
schuldner, unabhängig davon, ob Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird oder nicht. Demnach hat er
auch bei einer Nettorechnung die Umsatzsteuer an das Finanzamt Graz abzuführen (RZ 3491 UStR
2000).

Die zit. VO 800 gilt nach wie vor für Lieferungen eines ausländischen Unternehmers im Inland, wenn
im Inland keine Betriebsstätte oder Zweigniederlassung besteht.

:: Sonderfall Liegenschaftsvermietung

Vermietet ein ausländisches Unternehmen eine im Inland gelegene Liegenschaft, ist es insoweit als
inländisches Unternehmen zu behandeln und hat die Mieterlöse im Veranlagungsverfahren zu er-
klären. Demnach kein Übergang der Steuerschuld, Rechnung mit Steuerausweis, der Leistungsemp-
fänger schuldet nicht die Umsatzsteuer.

Diese Regelung gilt für das ausländische Unternehmen aber nur hinsichtlich der Mieterlöse. Für alle
anderen Fälle (zB: Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Vermietung) bleibt die Qualifikation
als ausländischen Unternehmen erhalten (Pkt. 9 USt-Protokoll 2004).

:: Nachweise für die Unternehmereigenschaft

Der Nachweis für Zwecke des Überganges der Steuerschuld kann erbracht werden durch die UID-
Nummer oder eine Unternehmerbestätigung des Ansässigkeitsstaates (Pkt. 10 USt-Protokoll 2004).

:: Reverse-Charge im Bau- und Baunebengewerbe

Diese Regelung gilt seit 1. Oktober 2002 für von Unternehmen erbrachte Bauleistungen an wieder
Bauleistungen erbringende Unternehmen. Auf Grund dieser Regelung ist nur noch der Generalunter-
nehmer vorsteuerabzugsberechtigt. Subunternehmen können sich demnach nicht mehr vom Finanz-
amt nur die Vorsteuern holen und dann – ohne Mehrwertsteuern entrichtet zu haben – aus dem Staub
machen. Beim Generalunternehmer ist die Umsatzsteuer nur ein Durchlaufposten, weil er die Vor-
steuer in der gleichen USt-Voranmeldung geltend machen kann, in der die Umsatzsteuer abgeführt
wird.

Wurden Umsätze an ausländische Unternehmen bis 31. Dezember 2003 ausgeführt, für die diese
die Umsatzsteuer schulden, hatten sie die für ihre Vorleistungen in Rechnung gestellten Vorsteuern
im Veranlagungsverfahren geltend zu machen. Ab 1. Jänner 2004 müssen sie ihre Vorsteuern im Er-
stattungsweg geltend machen. Auf Grund einer Toleranzregelung konnte noch für 2004 das Veranla-
gungsverfahren angewendet werden. Ab 2005 ist unbedingt das Erstattungsverfahren anzuwenden.

:: Reverse-Charge bei Katalogleistungen

Die bisher schon bestehende Regelung für genau gesetzlich definierte Leistungen wurde ab 1. Juli
2003 um Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte Leistun-
gen (zB Bereitstellung von Web-Sites und Software sowie Fernunterrichtsleistungen) erweitert. Die
bloße Versendung einer sonstigen Leistung auf elektronischem Weg führt aber nicht zu einer Umqua-
lifizierung der Leistung.
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:: Neu durch AbgÄG 2004 ab 2005

• Die Verrechnung von Mauten auf Bundesstraßen sind gem. § 19 Abs. 1 von der Reverse-
Charge Regelung ausgenommen.

• Der Reverse-Charge Regelung unterliegen bei der Zwangsversteigerung neben den
Grundstücken ferner auch Gebäude auf fremdem Boden und Baurechte (§ 19 Abs. 1b
lit.c).

• Bei Lieferungen von Gas über das Erdgasverteilungsnetz oder von Elektrizität durch einen
Unternehmer, der im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) noch einen gewöhnlichen Aufenthalt
oder eine Betriebsstätte hat, ist Steuerschuldner der Leistungsempfänger.

Nikotin- und Alkoholkonsum in öffentlichen Räumen und am Ar-
beitsplatz

Mit der Novelle zum Tabakgesetz (Nichtraucher-Schutzgesetz) wird Österreich mit einer "quasi lex
imperfekta" in kafkaesker Weise bereichert. Nicht der Täter (Raucher) wird bestraft, wenn man vom
Wegweisungsrecht absieht, sondern jene Person, die das Verbot nicht rechtzeitig (2 Jahre nach In-
krafttreten) ausschildert und zwar mit bis zu € 720,-. Kakanien lässt grüßen!

Für die Gastronomie wird in den Erläuterungen zum Gesetz eine Selbstverpflichtung zur Einrich-
tung von Nichtraucherzonen mit einem Beobachtungszeitraum bis 2007 festgehalten.

Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr besteht auf Grund des Jugendschutzgesetzes in Österreich ein
Abgabeverbot für Rauchwaren und Alkohol. Beim Vollzug dieser Verbote gibt es von Bundesland zu
Bundesland eine unterschiedliche Handhabung. In Wien könnte zB einem rauchenden Jugendlichen
ein Organmandat von € 21,- erteilt werden.

Arbeitsrecht

:: Nichtraucherschutz in Arbeitsräumen

Gem. § 30 Abs. 2 ASchG muss der Arbeitgeber nichtrauchende Arbeitnehmer vor Tabakrauch schüt-
zen, widrigenfalls er mit einer Verwaltungsstrafe rechnen muss. Weiters wird auf das MSchG verwie-
sen, welches schwangere Nichtraucherinnen unter Schutz stellt.

:: Alkoholverbot am Arbeitsplatz

Gem. § 15 ASchG dürfen sich Arbeitnehmer nicht durch Alkohol in einen Zustand versetzen, in dem
sie andere Personen gefährden. Zuwiderhandelnde sind gem. § 130 Abs. 4 Z 5 ASchG mit einer
Geldstrafe von € 218,- bis € 380,- bedroht. Hier handelt es sich um einen der wenigen Straftatbestän-
de im ASchG, die sich gegen den Arbeitnehmer beziehen. Neben der Geldstrafe ist bei beharrlicher
Pflichtverletzung ein Entlassungsgrund gegeben. Gem. § 5 Abs. 3 BauV kann ein alkoholisierter Ar-
beitnehmer von der Baustelle verwiesen werden. Bei einem Arbeitsunfall unter Alkoholeinfluss wird
i.d.R. auch die Frage nach der Verantwortung des Arbeitgebers gestellt. Unter Umständen ist mit der
Einleitung eines Strafverfahrens mit der Sanktion von Freiheitsstrafen zu rechnen.

:: Rauchpausen während der Arbeitszeit

Ruhepausen sind in § 11 AZG taxativ aufgezählt. Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf Rauch-
pausen besteht nicht. Aus der Duldung von Rauchpausen kann im Allgemeinen kein wohlerworbenes
Recht auf diese abgeleitet werden. Ferner ist die Berufung auf die Ausübung eines persönlichen Frei-
heitsrechtes eine untaugliche Argumentation und es handelt sich auch um kein Menschenrecht, wel-
ches mit der Dringlichkeit einer Notdurft vergleichbar wäre. (OLG Wien 8Ra 53/00y). Ist die Rauch-
pause zum Vertragsbestandteil geworden, ist deren Streichung lt. OGH 9 ObA 24/02y nur im Einver-
nehmen möglich. Dem Urteil ist allerdings zu entnehmen, dass bezahlte Rauchpausen wohl nur unter
der Bedingung gewährt werden, dass sie von den Erfordernissen des Dienstbetriebes abhängig sind.
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:: Betriebsvereinbarungen

Zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat können gem. § 97 ArbVG allgemeine Ordnungsvorschriften
(zB generelles Rauch- und Alkoholverbot) schriftlich vereinbart werden. Verweigert der Betriebsrat
einen diesbezüglichen Abschluss, kann der Betriebsinhaber die Schlichtungsstelle anrufen. Bei einem
Gefahrenpotential (zB Arbeit auf Gerüsten oder Dächern, bei Feuergefahr etc.) wäre es aber wider-
sinnig dem Betriebsrat die uneingeschränkte Möglichkeit der Verhinderung derartiger Verbote einzu-
räumen.

Erhöhung der Stundungs- und Aussetzungszinsen
Ab 1. Februar 2005 werden diese Zinssätze erhöht und zwar um 0,5 % die Stundungszinsen und um
1 % die Aussetzungszinsen, sodass nunmehr folgende Zinssätze gelten:

Stundungszinsen Aussetzungszinsen
Bis 31. Jänner 2005 5,47 % 2,47 %
Ab 1. Februar 2005 5,97 % 3,47 %

Solange der Basiszinssatz von 1,47 % gilt, bleibt es voraussichtlich bei den oben angeführten Zins-
sätzen.

Bausparen und Zukunftsvorsorge 2005
Infolge fortschreitender Erosion im Bereich der staatlichen Säule der Altersvorsorge durch Pensions-
kürzungen, kommt der privaten Vorsorge erhöhte Bedeutung zu. Hier sei auf folgende staatliche För-
derungen hingewiesen:

:: Bausparen als Basisprodukt für den persönlichen Vermögensaufbau, ohne Bauverpflichtung. Ne-
ben der attraktiven Verzinsung und der steuerfreien staatlichen Prämie in der Höhe von 3,5 % im
Jahre 2005, besteht Sicherheit und Verfügbarkeit. Die Rendite liegt bei etwa 3,5 % bis 4,3 %.

:: Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge für die Schaffung einer Zusatzpension. Bis zur Errei-
chung des jeweiligen gesetzlichen Pensionsalters wird ab 2005 die jährliche Einzahlung von € 2.000,-
mit einer staatlichen Prämie in der Höhe von 9 % (€ 180,-) gefördert.

Maßgebliche Kriterien sind:

• Laufzeit: Mindestbindung auf 10 Jahre. Ab dem 50. Lebensjahr wahlweise auch unwiderruf-
lich bis zum Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters.

• Kapitalgarantie: Diese bezieht sich auf das eingezahlte Kapital und die Prämie.

• Verfügung über die Ansprüche nach Ablauf der Bindungsfrist:

o Auszahlung: Die Hälfte der Prämie muss zurückbezahlt werden und die Kapitalerträ-
ge sind mit 25 % zu versteuern.

o Übertragung an eine andere Zukunftsvorsorgeeinrichtung (Pensionskasse etc.)

Die Zusatzpension kann frühestens ab dem 40. Lebensjahr ausgezahlt werden.

o Erbschaft: Die Übertragung der Ansprüche ist erbschaftssteuerfrei; in der Ansparpha-
se muss der Erbe aber in den Vertrag eintreten, um die Nach-Versteuerung zu ver-
meiden. In der Verrentungsphase an Ehepartner oder Lebensgefährten sowie Kinder
bis zum 27. Lebensjahr, bei entsprechender Vereinbarung vor der Verrentung.

• Steuerfreiheit: Bei widmungsgemäßer Verwendung besteht Steuerfreiheit von der KESt, Ein-
kommen- und Versicherungssteuer. Die Zusatzrente ist nämlich gem. § 29 Z 1 TS 3 EStG als
wiederkehrender Bezug steuerfrei gestellt.
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Kritische Hinweise für die Praxis

• Prämienrendite: Die aktuelle Prämie von 9 % entspricht innerhalb von 10 Jahren etwa einer
Rendite von 1,6 %.

• Kapitalgarantie: Sie verursacht Kosten in der Höhe von ca. 1 % und bezieht sich nicht auf
die erwirtschafteten Erträge (Zinsen, Kursgewinne etc.). Ohne Wertsicherung kann daher in-
folge Kaufkraftverlust auch ein Gesamtverlust herausschauen.

• Bindungsdauer: In der Praxis besteht sie auf Lebensdauer. Während der Ansparphase gibt
es überhaupt keinen Zugriff auf das Kapital, nach Ablauf derselben nur mit erheblichen Ab-
schlägen. In der Verrentungsphase immerhin eine steuerfreie Zusatzrente.

• Kontostandsmitteilungen: Diese sind gesetzlich jährlich zu übermitteln. Bei Unterlassung
sollten sie daher angefordert werden.

• Leitsatz

Je älter umso besser ist die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge, je jünger desto besser da-
gegen eine Lebensversicherung mit Zinsgarantie. Für junge Einsteiger ist daher der Ab-
schluss einer Rentenversicherung mit langfristiger Garantieverzinsung zu empfehlen und erst
in zweiter Linie die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge.

Mit freundlichem Gruß

Dkfm. Johann Fuchshuber


